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Revision Bau- und Zonenordnung - Synopse 

Linke Spalte (gültige Fassung) Rechte Spalte (revidierte Fassung, Änderungen / pendent) Bemerkung 

Bau- und Zonenordnung vom 6. Dezember 2022 Bau- und Zonenordnung vom 6. Dezember 2022 mit Änderungen 

vom xx.xx.xxxx 

 

A.  Zonenordnung A.  Zonenordnung und Mehrwertausgleich Ergänzung Kapitel  

 A.1 Nutzungszonen Neues Unterkapitel  

Art. 1 Zonen Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen Art. 1 Zonen Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen 
 

Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt, soweit es 

nicht kantonalen und regionalen Nutzungszonen zugewiesen 

oder Wald ist. Den Zonen werden Lärmempfindlichkeitsstufen 

(ES) zugeordnet. 

Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt, soweit es 

nicht kantonalen und regionalen Nutzungszonen zugewiesen 

oder Wald ist. Den Zonen werden Lärmempfindlichkeitsstufen 

(ES) zugeordnet. 

 

1. Bauzonen:  ES 

Kernzone K III 

Wohnzonen   

- Wohnzone 1.2 W1.2 II 

- Wohnzone 1.5 W1.5 II 

- Wohnzone 1.9 W1.9 II 

Wohn- und Gewerbezone WG III 

 

1. Bauzonen:  ES 

Kernzone K III 

Wohnzonen   

- Wohnzone 1.2 W1.2 II 

- Wohnzone 1.5 W1.5 II 

- Wohnzone 1.9 W1.9 II 

Wohn- und Gewerbezone WG III 

 

 

Art. 2 Massgebliche Pläne Art. 2 Massgebliche Pläne 
 

1 Für die Abgrenzung der Zonen und für die Anordnungen inner-

halb der Zonen ist der Zonenplan im Massstab 1:5'000 massge-

bend.  

1 Für die Abgrenzung der Zonen und für die Anordnungen inner-

halb der Zonen ist der Zonenplan im Massstab 1:5'000 massge-

bend.  

 

2 Ergänzungspläne gehen den Bestimmungen der Bauordnung 

und des allgemeinen Zonenplans vor, soweit sie Anordnungen 

und Abgrenzungen treffen. 

2 Ergänzungspläne gehen den Bestimmungen der Bauordnung 

und des allgemeinen Zonenplans vor, soweit sie Anordnungen 

und Abgrenzungen treffen. 
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Revision Bau- und Zonenordnung - Synopse 

Linke Spalte (gültige Fassung) Rechte Spalte (revidierte Fassung, Änderungen / pendent) Bemerkung 

 
A.2 Mehrwertausgleich 

Neues Unterkapitel, Übernahme der Bestimmungen gemäss 

Musterbestimmungsvorlage ARE 

 
Art. 2a Verzicht 1) 

Verzicht auf die kommunale Mehrwertabgabe 

 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entste-

hen, wird keine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwer-

tausgleichsgesetzes (MAG) erhoben. 

 

(….) (….) Die Art. 3 bis und mit 30 werden nicht verändert.  

E.  Inkrafttreten E.  Inkrafttreten 

 

Art. 31 Inkrafttreten Art. 31 Inkrafttreten 
 

Die im Rahmen der Gesamtrevision von der Gemeindeversamm-

lung am 6. Dezember 2022 beschlossenen Änderungen der BZO 

werden mit der öffentlichen Bekanntmachung der Rechtskraft der 

kantonalen Genehmigung verbindlich. 

Die im Rahmen der Gesamtrevision von der Gemeindeversamm-

lung am 6. Dezember 2022 beschlossenen Änderungen der BZO 

werden mit der öffentlichen Bekanntmachung der Rechtskraft der 

kantonalen Genehmigung verbindlich. 

 

Von der Baudirektion am 3. Mai 2023 mit Beschluss Nr. 0001/23 

genehmigt. Datum der öffentlichen Bekanntmachung der Rechts-

kraft der kantonalen Genehmigung: 25. August 2023 

Von der Baudirektion am 3. Mai 2023 mit Beschluss Nr. 0001/23 

genehmigt. Datum der öffentlichen Bekanntmachung der Rechts-

kraft der kantonalen Genehmigung: 25. August 2023 

 

 1) Die am xx.xx.xxxx von der Gemeindeversammlung beschlosse-

nen Änderungen der BZO werden mit der öffentlichen Bekannt-

machung der Rechtskraft der kantonalen Genehmigung verbind-

lich. 

Änderungen von der Baudirektion am xx.xx.xxxx mit Beschluss Nr. 

xxxx/xx genehmigt. Datum der öffentlichen Bekanntmachung der 

Rechtskraft der kantonalen Genehmigung: xx.xx.xxxx 

 

Gemeindeversammlung Hüttikon 
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Gemeindepräsidentin   Gemeindeschreiberin 
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